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Stel lungnahme der Groupe Mutuel zur Anhörung betref fend die Zusatzversicherung 
zur sozialen Krankenversicherung und Spezialfragen der privaten 
Krankenversicherung 

Sehr geehrter Herr Januth 

Wir möchten Ihnen für die uns gebotene Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Anhörung 
zum Entwurf des Rundschreibens betreffend die Zusatzversicherung zur sozialen 
Krankenversicherung und Spezialfragen der privaten Krankenversicherung danken. 

Allgemeine Bemerkungen 
Ziel des Rundschreibens ist es, bereits in der Praxis der Aufsichtsbehörde angewandte Normen 
auszuformulieren, um dadurch einerseits die Rechtssicherheit und andererseits die 
Rechtsgleichheit in der Anwendung derselben sicherzustellen. Neben der Vereinheitlichung der 
Fachsprache soll zudem die erforderliche Transparenz in der Rechnungslegung verbessert werden, 
was wiederum zu Effizienzsteigerung auf beiden Seiten führen soll. 

Dem von der finma im Rundschreiben verfolgten Grundgedanken können wir uns seitens der 
Groupe Mutuel grundsätzlich anschliessen. Wir vertreten jedoch den Standpunkt, dass sich die 
entsprechenden Bestimmungen auf die wichtigsten Rahmenbedingungen beschränken sollten, so 
dass die Wirtschaftsfreiheit der Versicherer nicht durch eine übermässige Regelungsdichte unnötig 
beschnitten wird. Dies umso mehr, als wir uns im Anwendungsbereich der Versicherungsvertrags­
gesetzes befinden, in welchem neben der Vertragsfreiheit auch die übrigen gängigen 
Marktmechanismen Gültigkeit haben. Zudem sind wir der Ansicht, dass es grundsätzlich nicht in 
den prioritären Aufgabenbereich der Aufsichtsbehörde fällt, die Prämien und Rabatte auf 
Produktebene zu genehmigen, sondern die Solvabilität des Unternehmens als Ganzes zu 
überwachen und zu beurteilen. 

In denjenigen Bereichen, in welchen eine Regelung seitens der finma unumgänglich ist, würden wir 
es begrüssen, wenn die Bestimmungen eindeutig und klar ausformuliert sind, so dass für die 
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betroffenen Kreise kein Interpretationsspielraum mehr besteht. Des Weiteren sollen die 
Regelungen bereits im voraus auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden. 

Bemerkungen zu den einzelnen Randziffern 
Nach Durchsicht des Rundschreibens, möchten wir uns zu den einzelnen Randziffern wie folgt 
äussern: 

I. Geltungsbereich Rz 1 ­ 4 

Rz2 
In sachlicher Hinsicht gilt dieses Rundschreiben für die von den privaten 
Versicherungsunternehmen und Krankenkassen angebotenen Zusatzversicherungsverträge zur 
sozialen Krankenversicherung cinochlioGGlich Einzel Krankontaggoldvcroichorungon der Branchen 
B2 und A5, welche auf dem VVG beruhen. Tarife und Allgemeine Versicherungsbedingungen, 
welche in der Schweiz verwendet werden, bilden Bestandteil des Geschäftsplans und sind vorab 
durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen (Art. 4 Abs. 2 Bst. r VAG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 VAG). 

Wir sind der Ansicht, dass nicht nur die Kollektiv­Krankentaggeldversicherungen, sondern auch die 
Einzel­Krankentaggeldversicherungen keine Zusatzversicherungen zur sozialen 
Krankenversicherung darstellen und daher der präventiven Tarifkontrolle der finma nicht 
unterliegen. 

II. Vorlagepflicht Rz 5 ­ 8 

Rz6 
Ein Ausgleich dioGor übornommonon Risiken ist innerhalb doo Bootandoo über die Zeit zu 
gowährleioton.  

Die beiden Begriffe „Bestand" und „über die Zeit" sind nicht klar definiert und lassen den 
betroffenen Kreisen einen erheblichen Interpretationsspielraum. Zudem sind die Versicherer im 
Rahmen der Solvenz verpflichtet, den Ausgleich der übernommenen Risiken zu gewährleisten. Die 
Randziffer 6 ist daher zu streichen. 

Rz7 
Vortraglicho Vorpflichtungon dos privaten VorGichorungGuntornohmonG odor dor KrankonkasGO, 
donon koino StochaGtizität zu Grunde liegt, Gind zulässig, Goforn Gio zur Lenkung doG Vorhaltono 
von Voroichorton, zur Rioikovorringorung odor Vermeidung, inobcoondoro zur 
GoGundhoitofördorung und Prävention, dienen. Dio darauo erwarteten Schadonmindorungon 
gölten alo Rabatt (vgl. Rz 38 ff.), der zuoammon mit der Tarifoingabo zur Genehmigung vorzulegen 
tet7 
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Wir beantragen die Streichung dieser Randziffer. Massnahmen zur Gesundheitsförderung und 
Prävention können aufgrund des technischen und medizinischen Fortschritts jederzeit Bestandteil 
eines Produktes werden. Eine vorgängige Ermittlung der zu erwartenden Schadensminderung ist in 
diesem Fall nicht möglich und kann daher auch nicht als Rabatt im Rahmen der 
Prämiengenehmigung eingereicht werden. 

Rz8 
Anderweitige Leistungen des privaten Versicherungsunternehmens oder der Krankenkasse zu 
Gunsten der Versicherten gelten nicht als genehmigungspflichtiger Rabatt. Diooe oind auo 
Eigenmitteln doo privaten VoroichorungountornohmonG oder der Krankonkaooe zu finanzieren. In 
den Statistiken zur Begründung von Tarifanpassungen dürfen diese Leistungen nicht aufgeführt 
werden. 

Diese Leistungen werden schlussendlich in jedem Fall aus Eigenmitteln finanziert. Die im 2. Satz 
der Randziffer 8 gemachte Präzisierung ist daher obsolet und kann dementsprechend 
weggelassen werden. 

III. Versicherungstechnik 
A. Bandbreite eines gesetzlich zulässigen technischen Produkteergebnisses 

R z 9 - 1 0 

Rz9 
Das erwartete technische Ergebnis, das aus der Tarifkalkulation resultiert, muss positiv ausfallen 
und damit einen Gewinn darstellen. Bor kumulierte Gewinn über die Zeit darf don Gegenwert der 
Entschädigung für das übornommono tochniocho Risiko zuzüglich doo Zinooo für oino rioikofreio 
Kapitalanlage nicht wooentlich üborochroiton.  

Im Rahmen des Zusatzversicherungsgeschäfts bewegen wir uns in einem freien Markt. Wir 
erachten es als nicht angebracht, dass hier seitens der Aufsichtsbehörde allzu einengende 
Vorgaben im Bezug auf die zu erzielenden Gewinne gemacht werden. Vielmehr ist davon 
auszugehen, dass sich hier der Markt aufgrund der herrschenden Konkurrenz unter den 
Marktteilnehmern selber reguliert und daher ein staatlicher Eingriff hinfällig wird bzw. unnötig ist. 
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Rz10 
Fallo über die Zeit kumulierte Ergobniooo einoo Produktoo zu nicht mehr gerechtfertigt hohen 
Gewinnen oder zu einem Verluot führen, reicht dao private Voroichorungountomohmon oder die 
Krankonkaooe rochtzeitig eine revidierte tochniocho Grundlage für die betroffenen Tarife ein.- 

Wie bereits einleitend ausgeführt, gehen wir davon aus, dass die Hauptaufgabe einer 
Aufsichtsbehörde nicht darin besteht, die Rentabilität eines jeden einzelnen Produktes zu 
überprüfen, sondern über die Solvabilität eines Gesamtunternehmens zu wachen. Insbesondere 
was die nicht gerechtfertigten hohen Gewinne anbelangt, gehen wir davon aus, dass hier der 
Markt regulierend eingreifen wird und sich daher eine entsprechende Massnahme seitens der 
finma erübrigt. 

B. Erfassung aller wesentlichen Risiken 
a. Anforderung an den Tarif Rz 11 -13 

Rz13 
TahfanpaoGungon zur Sicherung der Solvenz dürfen nur die nicht im Vorauo kalkulierbare exogono 
Teuerung borückoichtigon.  

Die Randziffer 13 ist zu streichen. Wir sind der Ansicht, dass die Formulierung der vorliegenden 
Bestimmung zu wenig griffig ist und in dieser Form nicht in die Praxis umgesetzt werden kann. 
Dies unter anderem, weil eine Unterscheidung von im voraus kalkulierbaren und nicht 
kalkulierbaren exogenen Teuerungsfaktoren praktisch unmöglich ist. 

b. Beschränkungen bei der Zulassung der Finanzierungsverfahren Rz 14 - 15 

Rz15 
Eine Solidarität zwischen den Altersgruppen darf nicht ohne die Bildung einer geeigneten 
Alterungsrückstellung erfolgen, welche dao Alterungorioiko langjährig umvortetfe- 

Wir beantragen die Streichung des Teilsatzes welche das Alterungsrisiko langjährig umverteilt." 
Die langjährige Umverteilung des Alterungsrisikos erachten wir als nicht praktikabel, da neben der 
Demographie und des medizinischen Fortschritts noch weitere, nicht quantifizierbare Elemente 
berücksichtigt werden mussten, welche zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Die von uns 
vorgeschlagene Formulierung würde es dem einzelnen Versicherer ermöglichen, die für ihn 
relevanten Kriterien zur Bildung der geeigneten Altersrückstellungen selber zu definieren. 
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C. Versicherungstechnische Rückstellungen 
a. Bewertung und Bildung Rz 16 - 22 

R z l B 
b. Alterungsrückstellung: Unter der Bedingung, dass eine Solidarität unter den einzelnen 
Altersgruppen vorgesehen ist, ist das Alterungsrisiko unter Berücksichtigung der Dynamik in den 
Versichertenbeständen und des Tarifprofils technisch zu bewerten. Gestützt darauf und auf dio 
Bedingung von Rz 16 oind Altorungsrückotellungon zu bilden, wolcho die langfriotigo Umverteilung 
oichcrotollon und die mit der Alterung verbundenen Paramotorrioikon abdecken. Auch bei 
Anwendung einoo alterogcrochton Tarifs (nach Effoktivaltor) lot eine Alterungorückotellung zu 
bilden, ooforn dioobozüglich ein Parametorrioiko vorliegt.  

Die Randziffer 18 ist unseres Erachtens einleitend mit dem von uns vorgeschlagenen Text zu 
ergänzen. Der Schluss der Bestimmung ist zu streichen, da unter den gegebenen Umständen 
innerhalb sämtlicher Altersklassen Alterungsrückstellungen gemacht werden mussten. Der Begriff 
der Alterungsrückstellungen wird aufgrund des von uns formulierten Textvorschlages klarer 
umschrieben und trägt zu dessen Praxistauglichkeit bei. 

Rz19 
c. Schwankungsrückstellung: Die für die einzelnen Produkte oder Produkteklassen technisch 
bewerteten unsystematischen Schwankungen sind bei der Bestimmung der Höhe der 
Schwankungsrückstellung zwecks Ausgleichs der technischen Ergebnisse über die Zeit zu 
berücksichtigen.  

Die Bezeichnung oder Produkteklassen..." ist in den Text der Randziffer 19 aufzunehmen. Die 
folgende Ergänzung trägt unserer Ansicht wesentlichen zur Praxistauglichkeit der Bestimmung bei. 

Rz20 
d. Sicherheitsrückstellung der privaten Versicherungsunternehmen: Die privaten 
Versicherungsunternehmen können Sicherheitsrückstellungen für spezifische Unternehmensrisiken 
bilden, wolcho auo Gewinnen finanziert werden müooon. 

Ohne eine genaue Umschreibung des „Unternehmensrisikos" dürfen die Sioherheitsrückstellungen 
nicht Bestandteil der technischen Rückstellungen sein. Des Weiteren ist es nicht sachlogisch, dass 
Gewinne ausgewiesen werden, welche man anschliessend besteuert und schlussendlich ins 
Fremdkapital verbucht werden. 
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Rz21 
e. Sicherheitsrückstellung der Krankenkassen: Die Krankenkassen, die den Vorschriften über die 
Eigenmittel nach VAG nicht unterliegen, können müoGon die aus dem Betrieb der 
Krankenversicherungen nach VVG anfallenden Risiken entweder entsprechend reduzieren oder 
dafür Sicherheitsrückstellungen auo erziolton Gewinnen aufbauen.  

Sicherheitsrückstellungen dürfen nicht Bestandteil der technischen Rückstellungen sein. Der Term 
„müssen" ist durch „können" zu ersetzen, weil einerseits seitens der Krankenkassen die 
gesetzliche Grundlage für keine entsprechende Verpflichtung besteht, und andererseits die 
Krankenversicherer unter der Beachtung des Gleichbehandlungsgebots gegenüber den privaten 
Versicherungsunternehmen nicht schlechter gestellt werden dürfen. 

Rz22 
f. Antiooloktion: Für dao Rioiko der Antioolektion, wolcheo infolge ungünotigor 
Beotandooontwicklungon zuoätzlich zum Touorungo und Alterungorioiko eintreten kann, oind 
Rückotellungen im Sinne von Art. 60 Bot, g AVO zu bilden.  

Die Antiselektion gehört nicht zu den in Art. 69 Bst. g AVO explizit aufgeführten 
versicherungstechnischen Rückstellungen. Daher vertreten wir den Standpunkt, dass diese Art von 
Rückstellung von der finma nicht aufoktruiert, sondern bloss versichererseitig aus freien Stücken 
gebildet werden sollte. 

c. Auflösung Rz 25 

Rz25 
Die Auflösung der versicherungstechnischen Rückstellungen gemäss Art. 54 Abs. 3 AVO ist im 
Geschäftsplan untor Angabo doo Verwendungszwecks festzuhalten und hat dem Zweck von 
Art. 69 AVO Rechnung zu tragen. Der Bedarf zur Auflösung versicherungstechnischer 
Rückstellungen ergibt sich aus der Tarifkalkulation und dem Finanzierungsverfahren.  

Die Präzisierung „unter Angabe des Verwendungszwecks" ist in Art. 54 Abs. 3 AVO abschliessend 
geregelt und muss somit nicht explizit im Rundschreiben aufgeführt werden. 
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d. Nicht mehr benötigte versicherungstechnische Rückstellungen Rz 26 ­ 27 

Rz26 
a. Für nicht mehr benötigte versicherungstechnische Rückstellungen (Art. 54 Abs. 2 AVO) 
unterbreitet erstellt das private Versicherungsunternehmen oder die Krankenkasse unverzüglich 
einen Verwendungsplan, sofern die Verwendung nicht bereits im Geschäftsplan geregelt ist. \B 
diooom Plan lot darzulegen, wio die Verteilung der nicht mehr benötigten 
voroichorungotochniochon Rückotellungen an diejenigon Voroichorton orfolgt, wolcho dieoe 
Rückotellungen finanziert haben, lot oino Vorteilung diooer Mittol nach diooem Grundoatz nicht 
möglich, oind diooe zu Gunoten doo Geoamtbootando zu verwenden.  

Im ersten Abschnitt ist das Wort „unterbreitet" durch das Wort „erstellt" zu ersetzen, da diese 
Terminologie im Zusammenhang mit dem Geschäftsplan den Sinn und Zweck der Bestimmung 
besser wieder gibt. 
Der zweite Satz von Randziffer 26 ist vollständig zu streichen. Gemäss unserem Wissensstand 
entbehrt er jeglicher gesetzlicher Grundlage. Des Weiteren zweifeln wir an der Umsetzbarkeit 
dieser Bestimmung und weisen darauf hin, dass diese allenfalls mit einem unverhältnismässigen 
administrativen Aufwand verbunden wäre. Zudem werden nicht alle versicherungstechnischen 
Rückstellungen direkt durch die Versicherten finanziert. Ihnen erwächst daher aus der Auflösung 
der nicht mehr benötigten versicherungstechnischen Rückstellungen kein Anspruch. 

D. Gestaltung der Tarifstruktur Rz. 33 ­ 37 

Rz33 
Eine veroichcrungotechniocho Ungloichbohandlung gemäoo Art. 117 Abo. 2 AVO liegt vor, wenn 
für oin vergleichbar hohoo Rioiko otark untorochiodlicho Prämien verlangt oder wenn für die 
gleiche Prämie deutlich unteroohicdlioho Risiken gedockt wordon. Inobooondero ist zu vermeiden, 
daos oin Teil der Voroichorton zu tiefe Prämien zu Laoten anderer Voroichortor bozahltr  

Die Randziffer 33 ist in ihrer Gesamtheit zu streichen. Art. 117 Abs. 2 AVO regelt den Begriff des 
Missbrauchs ausführlich und abschliessend, so dass diese Thematik im Rundsohreiben der finma 
nicht nochmals aufgenommen werden muss. 
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Rz34 
Dor Tarif hat deshalb genügend Tarifmerkmale mit differonzierondon Ausprägungen (Tarifklaooen) 
aufzuweioen, um inobeoondore der Gefahr oinor Antioolektion vorzubeugen.  

Bezugnehmend auf den Kommentar unter Randziffer 22 ist die Randziffer 34 ebenfalls zu 
streichen. Der Begriff „genügend" ist sehr offen gefasst. Wird diese Bestimmung restriktive 
angewandt, würde die Tarifgestaltung der Versicherer sehr eng reglementiert, was sowohl der 
Innovation als auch dem Wettbewerb unter den Versicherern hinderlich wäre. 

Rz36 
Umvertoilungokompononten zur Bildung von Solidaritäten oind zuläooig, ooforn dac 
Antiooloktionorioiko gebührend berückoichtigt istr  

Siehe Bemerkungen unter Randziffer 22 und 34. 

E. Rabatte Rz. 38 ­ 42 

Was die Randziffern 38 ­ 42 anbelangt möchten wir vorausschicken, dass diese Bestimmungen 
die Handlungsfreiheit der Versicherer wesentlich einschränken und mit einem unverhältnismässigen 
Mehraufwand verbunden sind. Des Weiteren entbehren sie unserer Einschätzung nach jeglicher 
gesetzlichen Grundlage. Im Rahmen ihrer Tätigkeit würden wir es wie bereits einleitend erwähnt 
begrüssen, wenn die finma ihre Rolle als Aufsichtsorgan schwerpunktmässig auf Unternehmens­

und nicht auf Produktebene wahrnehmen würde. 

Rz38 
Rabatte bilden oinon booondoren Fall von Tarifmorkmalon (vgl. Rz 33 ff.) und oind alo Bootandtoilo 
der Tarife vorläge und genohmigungopflichtig.  

Gestützt auf die Anmerkungen unter Randziffer 7 ist auch die Randziffer 38 zu streichen. 

Rz39 
Rabatte, die dao veroichorto Rioiko bzw. die Kooton booinfluooon, oind nach den Grundoützon von 
Rz 33 ff. zu begründen. Rabatte, dio nicht tochnioch begründet oind, können alo Element der 
Umvertoilungokompononte zugolaooon werden, ooforn keine erhebliche Ungloichbohandlung nach 
Rz 33 eintritt. 

Wir verweisen auf die Bemerkungen unter den Randziffern 7, 33 und 38 und beantragen daher die 
Streichung von Randziffer 39. 


